Konsequenzen und Auswirkungen der Substanzerhaltungsrücklage

Fragebogenaktion der Arbeitsgruppe SERL im Evangelischen Kirchengemeindetag Württemberg

Die Ausgangslage

Seit 2010 müssen Kirchengemeinden für die Erhaltung ihrer Gebäude Rücklagen schaffen, auf die sie zurückgreifen können, wenn sie diese Gebäude renovieren oder sanieren müssen. Solche Rücklagenbildung ist natürlich sinnvoll und die meisten Gemeinden haben das auch bereits vorher getan. Durch die Institutionalisierung dieser Substanzerhaltungsrücklage haben die Gemeinden aber die Freiheit verloren, nach ihren eigenen Mitteln und Bedürfnissen zu disponieren: Die SERL wird entsprechend des Alters, der Größe und des Zustandes der Gemeindegebäude festgelegt. Ohne eine Substanzerhaltungsrücklage geschaffen zu haben, kann eine Gemeinde jetzt nicht mehr beim Oberkirchenrat um Bauzuschüsse bitten.

Für viele Gemeinden – besonders für diejenigen, die sich aufgrund größerer Renovierungsmaßnahmen verschulden mussten und jetzt Kredite abzahlen – bedeutete die Institutionalisierung der SERL eine große Belastung, auch wenn Synode und OKR für die ersten drei Jahre finanzielle Hilfen an die Kirchenbezirke verteilt haben, die diese wiederum – nach unterschiedlichen Kriterien – an die Gemeinden weitergeben konnten.

Manche Gemeinden fühlten sich durch diese „Zwangsrücklage“ bevormundet und in ihrer Handlungsfreiheit eingeschränkt: „So einfach kann man es sich nicht machen!“

Andere Gemeinden befürchteten, die SERL würde zu Lasten der Gemeindearbeit gehen: „Wir hätten dann zwar die Räume, könnten aber nicht mehr darin arbeiten.“ Auch das relativ abstrakte Sparen für die SERL trifft auf Skepsis: „Die Gemeindemitglieder unterstützen lieber konkrete Projekte. Für die SERL kann man kein Geld sammeln.“

Dabei ist allen Beteiligten klar, dass es nicht möglich sein wird, die SERL wieder abzuschaffen. Aber der Wunsch nach mehr Flexibilität und einem weniger starren Rahmen scheint bei vielen Gemeinden vorhanden zu sein.

AG SERL 

Die Auswirkungen der SERL auf die Gestaltung der Pläne für das kirchliche Leben werden im Kirchengemeindetag schon lange diskutiert. Um kompetent beraten und fundiert Stellungnahme beziehen zu können, wurde eine thematische Arbeitsgruppe gegründet, an der Mitglieder aus der gesamten Landeskirche teilnehmen. Die Gruppe arbeitet eng mit Vorstand und erweitertem Vorstand zusammen, damit die Erkenntnisse der KirchenpflegerInnen in die Arbeit einfließen können.

Der Ansprechpartner für diesen Arbeitskreis ist Dr. Henning Hoffmann, Gesamtgemeinde Heilbronn, Telefon 07131-7249955, E-Mail: henning.hoffmann@ymail.com
Die Fragebogenaktion

Eine Umfrage sollte klären, welche Befürchtungen und Unmutsäußerungen wirklich gerechtfertigt und wieviele Gemeinden wie stark von den Konsequenzen der SERL betroffen sind. 

Die Fragebogenaktion lief vom ??? bis zum ??? und  hatte einen beachtlichen Rücklauf zu verzeichnen: 518 Rückmeldungen konnten ausgewertet werden, Zeichen dafür, dass das Thema vielen Gemeinden wirklich wichtig ist.

Am 24. Mai 2011 traf sich die AG SERL um die Ergebnisse der Umfrage zu diskutieren. 

Ergebnisse der Umfrage – Zusammenfassung

Die AG SERL hat an alle Kirchengemeinden in Württemberg Fragebögen verschickt, auf die bis zum 24.5. insgesamt 518 Rückmeldungen (45%) eingingen.

Die Auswertung brachte folgendes Ergebnis:

26% der Gemeinden können die SERL trotz Sonderzuweisungen nicht aus dem laufenden Haushalt finanzieren.

54,8% war die Finanzierung nur durch Sonderzuweisungen möglich.

Ein hoher Anteil musste darüber hinaus freie Rücklagen zur Finanzierung heranziehen.

Aus den Kommentaren ging hervor, dass viele Gemeinden über Inhalt, Berechnungsmodalitäten und deren Konsequenzen der SERL nicht oder nicht ausreichend Bescheid wissen.

Viele Gemeinden fühlen sich in ihrem Selbstverwaltungsrecht und in den Gestaltungsspielräumen des Gemeindelebens erheblich eingeschränkt.

Die AG sieht aufgrund dieser Ergebnisse Handlungsbedarf: Die SERL verschiebt die Finanzspielräume der Gemeinden. Um diese dauerhaft und verlässlich zu erhöhen, muss eine Anpassung/Erhöhung des Kirchensteuerschlüssels erfolgen. 

Belastungen einer Kirchengemeinde und Schuldendienst müssen auf die Bildung der SERL angerechnet werden können.

Wir begrüßen die Unterstützung durch den OKR bei der Entwicklung von Immobilienkonzepten. Angesichts des hohen Beratungsbedarfs der Gemeinden und der Komplexität der Materie halten wir einen Ausbau der dafür zur Verfügung stehenden materiellen und personellen Kapazitäten für mehr als notwendig. 

Der Evangelische Kirchengemeindetag in Württemberg

Der KGT ist die Interessenvertretung aller Kirchengemeinden und Kirchenbezirke in der Evangelischen Landeskirche in Württemberg. Er vertritt evangelische Kirchengemeinden und Kirchenbezirke gegenüber Kirchenleitung, Landessynode, Oberkirchenrat sowie kirchlichen und kommunalen Verbänden. Er unterstützt Kirchengemeinden und Kirchenbezirke bei der Erfüllung ihrer Aufgaben, fördert ihre Selbstverwaltung und stärkt ihr Selbstverwaltungsrecht. Außerdem berät er Kirchengemeinden bei Sachfragen und Konflikten oder bei Klärungsbedarf mit der Kirchenleitung. Die Geschäftsstelle vermittelt bei Bedarf die richtigen Ansprechpartner und -partnerinnen.

Der Evangelische Kirchengemeindetag wurde 1993 gegründet. Inzwischen sind 615 von 1373 Kirchengemeinden und 41 von insgesamt 48 Kirchenbezirken Mitglied. Das sind fast die Hälfte aller Kirchengemeinden und 80 Prozent der Kirchenbezirke in der Landeskirche Württemberg.





